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Übertragung von Unternehmerpflichten 
(§§ 9 Abs.2 Nr.2  OWiG, § 15 Abs.1 SGB VII) 

 
Herrn/Frau...................................................................................... 
 
werden für den Betrieb / die Abteilung*)................................................. 
 
.................................................................................................... 
 
.................................................................................................... 
 
der........................................................................................................................ 
 
.............................................................................................................................. 

( Name des Referates / Unternehmens / des Organs ) 
 

die dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren 
obliegenden Pflichten übertragen, in eigener Verantwortung 
 

- Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten*) 

- Anordnungen zu geben und sonstige Maßnahmen zu treffen*) 

- eine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen*) 

- ärztliche Untersuchungen oder sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen  
zu veranlassen*) 

soweit ein Betrag von  ...........................................€   nicht überschritten wird. 
 
Dazu gehören insbesondere: 
 
.................................................................................................... 
 
.................................................................................................... 
 
.................................................................................................... 
 
................................................, den ........................................... 
 

...........................................................           ........................................................ 
 Unterschrift des Unternehmers                              Unterschrift des Verpflichteten 

*) Nichtzutreffendes Streichen 



Vor Unterzeichnung beachten ! 
 

§ 9 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
 
I. Handelt jemand 
 

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines 
solchen Organs, 

2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft oder 

3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen, 

so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Um-
stände (besondere persönliche Merkmale) die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf 
den Vertreter anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Ver-
tretenen vorliegen. 
 
II. Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten 
 

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 

2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die 
dem Inhaber des Betriebes obliegen, 

und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönli-
che Merkmale die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den Beauftragten anzu-
wenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes 
vorliegen. Dem Betrieb im Sinne des Satzes 1 steht das Unternehmen gleich. Handelt je-
mand auf Grund eines entsprechenden Auftrages für eine Stelle, die Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden. 
 
III. Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die 
Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis begründen sollte, unwirksam ist. 
 

§ 15 
Unfallverhütungsvorschriften 

(1) Die Unfallversicherungsträger erlassen als autonomes Recht Unfallverhütungsvorschrif-
ten über 
 

1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen, welche die Unternehmer zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren zu treffen haben, sowie die Form der Übertragung dieser Aufgaben auf ande-
re Personen, 

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei-
ten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, 

3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersuchungen und 
sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen vor, während und nach der Verrichtung 
von Arbeiten, die für Versicherte oder für Dritte mit arbeitsbedingten Gefahren für 
Leben und Gesundheit verbunden sind. 

4. Voraussetzungen, die der Arzt der mit Untersuchungen oder Maßnahmen nach 
Nummer 3 beauftragt ist, zu erfüllen hat, sofern die ärztliche Untersuchung nicht 
durch staatliche Rechtsvorschrift vorgesehen ist, 

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch den Unternehmer, 

6. die Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfüllung der sich aus dem Gesetz über 
Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit er-
gebenden Pflichten zu treffen hat, 

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach § 22 unter Berücksichtigung der in 
den Unternehmen für Leben und Gesundheit der Versicherten bestehenden arbeits-
bedingten Gefahren  und der Zahl der Beschäftigten zu bestellen sind. 

In der Unfallverhütungsvorschrift nach Satz 1 Nr. 3 kann bestimmt werden, dass arbeitsme-
dizinische Vorsorgeuntersuchungen auch durch den Unfallversicherungsträger veranlasst 
werden können. 


